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Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung 
und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von 
Impfungen, Tests und der Genesung für Drittstaatsangehörige mit 
rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie (digitales grünes 
Zertifikat) 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  

(Straßburg, 7. bis 10. Juni 2021) 
  

I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung eine Einigung über dieses Dossier 

zu erzielen. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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In diesem Zusammenhang hat der Berichterstatter, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), 

im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres den Änderungsantrag 2 zu 

dem oben genannten Verordnungsvorschlag und den Änderungsantrag 3 zu der legislativen 

Entschließung, der die Erklärung der Kommission enthält, vorgelegt. Über diese Änderungsanträge 

war bei den genannten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. Weitere 

Änderungsanträge wurden nicht eingereicht. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 8. Juni 2021 den Änderungsantrag 2 zu 

dem oben genannten Verordnungsvorschlag und den Änderungsantrag 3 mit der Erklärung der 

Kommission angenommen. Der Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den 

Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung vom 

9. Juni 2021 (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 

2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 

Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 

Symbol „ ▌“ weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 

(9.6.2021) 

P9_TA(2021)0274 

Digitales COVID-Zertifikat der EU – Drittstaatsangehörige ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2021 zu dem Vorschlag 

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für die 

Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung 

von Impfungen, Tests und der Genesung für Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem 

Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während der COVID-19-

Pandemie (digitales grünes Zertifikat) (COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD))  

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2021)0140) 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

Kommission unterbreitet wurde (C9-0100/2021), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 

Geschäftsordung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom Vertreter 

des Rates mit Schreiben vom 21. Mai 2021 gemachte Zusage, den Standpunkt des 

Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 29. April 2021 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P9_TA(2021)0146). 
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2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommissionzur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0071 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. Juni 2021 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler 

Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von 

einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) für Drittstaatsangehörige mit 

rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während der 

COVID-19-Pandemie  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß dem Schengen-Besitzstand dürfen sich Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem 

Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während 90 Tagen 

innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen frei im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten 

bewegen. 

(2) Am 30. Januar 2020 rief der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

wegen des weltweiten Ausbruchs des schweren akuten Atemwegssyndroms Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), das die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) verursacht, eine 

gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. Am 11. März 2020 gelangte 

die WHO zu der Einschätzung, dass COVID-19 als Pandemie einzustufen ist. 

(3) Um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen, haben die Mitgliedstaaten einige 

Maßnahmen ergriffen, die sich auf die Ausübung des Rechts, in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten einzureisen bzw. innerhalb dieses zu reisen, ausgewirkt haben, wie 

Einreisebeschränkungen oder Quarantäne- oder Selbstisolierungsauflagen bzw. eine 

Testpflicht zur Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen bei grenzüberschreitend 

Reisenden. Diese Beschränkungen wirken sich nachteilig auf Personen und 

Unternehmen, insbesondere auf in Grenzregionen lebende Personen, die aus 

beruflichen Gründen, für Geschäftstätigkeiten, Bildung, aus familiären Gründen, zur 

medizinischen Versorgung oder für Pflegedienste täglich oder häufig die Grenze 

überschreiten, aus. 
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(4) Am 13. Oktober 2020 hat der Rat die Empfehlung (EU) 2020/14752 angenommen, mit der 

eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der 

COVID-19-Pandemie eingeführt wurde.  

(5) Am 30. Oktober 2020 nahm der Rat die Empfehlung (EU) 2020/16323 an, in der er den 

durch den Schengen-Besitzstand gebundenen Mitgliedstaaten empfahl, die in der 

Empfehlung (EU) 2020/1475 dargelegten allgemeinen Grundsätze, gemeinsamen 

Kriterien, gemeinsamen Schwellenwerte und den gemeinsamen Rahmen für Maßnahmen, 

einschließlich Fragen der Koordination und Kommunikation, anzuwenden. 

(6) Viele Mitgliedstaaten haben Initiativen zur Ausstellung von COVID-19-Impfzertifikaten 

eingeleitet oder verfolgen entsprechende Pläne. Damit diese Impfzertifikate jedoch im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Reisen innerhalb der Union wirksam eingesetzt 

werden können, müssen sie vollständig interoperabel, kompatibel, sicher und überprüfbar 

sein. Inhalt, Format, Grundsätze, technische Standards und die Sicherheitsstufe solcher 

Impfzertifikate bedürfen eines gemeinsamen Konzepts der Mitgliedstaaten. 

                                                 
2  Empfehlung (EU) 2020/1475 des Rates vom 13. Oktober 2020 für eine koordinierte 

Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-

Pandemie (ABl. L 337 vom 14.10.2020, S. 3). 
3  Empfehlung (EU) 2020/1632 des Rates vom 30. Oktober 2020 für eine koordinierte 

Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-

Pandemie im Schengen-Raum (ABl. L 366 vom 4.11.2020, S. 25). 
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(7) Mehrere Mitgliedstaaten haben bereits vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung für 

geimpfte Personen Ausnahmen von bestimmten Reisebeschränkungen vorgesehen. 

Erkennen Mitgliedstaaten Impfzertifikate an, um auf Reisebeschränkungen zu verzichten, 

die zur Eindämmung von SARS-CoV-2 im Einklang mit dem Unionsrecht auferlegt 

wurden, beispielsweise Quarantäne-oder Selbstisolierungsauflagen oder eine Testpflicht 

zur Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen, so sollten sie verpflichtet sein, gültige 

COVID-19-Impfzertifikate, die von anderen Mitgliedstaaten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates4 ausgestellt 

wurden, unter denselben Bedingungen anzuerkennen. Für diese Anerkennung sollten die 

gleichen Bedingungen gelten; hält beispielsweise ein Mitgliedstaat bei einem 

verabreichten Impfstoff eine Einzeldosis für ausreichend, so sollte er dies auch bei 

Inhabern von Impfzertifikaten tun, in denen eine Einzeldosis desselben Impfstoffs 

angegeben ist.  

                                                 
4  Verordnung (EU) 2021/XXXX des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 2021 

über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler 

Zertifikate (digitales COVID-Zertifikat der EU) zur Bescheinigung von COVID-19-

Impfungen und ‑ Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion für 

Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie (ABl. L ..., ...S....). 
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE- CONS 25.../...2021 (2021/0068(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Name und 

Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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(8) Die harmonisierten Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5sollten die Mitgliedstaaten Impfzertifikate anerkennen zu 

können, die für andere COVID-19-Impfstoffe ausgestellt wurden, für welche die 

zuständige Behörde eines Mitgliedstaats nach der Richtlinie 2001/83/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 eine Genehmigung für das Inverkehrbringen 

erteilt hat, Impfstoffe, deren Inverkehrbringen gemäß Artikel 5 Absatz 2 der genannten 

Richtlinie vorübergehend gestattet wurde, und Impfstoffe, für die eine Notfallzulassung 

der WHO vorliegt. Erhält ein solcher COVID-19-Impfstoff später eine Genehmigung 

für das Inverkehrbringen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, würde sich die 

Verpflichtung zur Anerkennung von Impfzertifikaten zu gleichen Bedingungen auch 

auf Impfzertifikate erstrecken, die von einem Mitgliedstaat für diesen COVID-19-

Impfstoff ausgestellt wurden, unabhängig davon, ob die Impfzertifikate vor oder nach 

der Zulassung nach dem zentralisierten Verfahren ausgestellt wurden. In der 

Verordnung (EU) 2021/... wird zur Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-

19-Pandemie ein Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung 

interoperabler Zertifikate für COVID-19-Impfungen und -Tests sowie für Zertifikate einer 

Genesung von COVID-19 (digitales COVID-Zertifikat der EU) festgelegt. Sie gilt für 

Unionsbürgerinnen und -bürger und Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von 

Unionsbürgerinnen oder -bürgern sind. 

                                                 
5  Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 

2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung 

von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-

Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S.1). 
6  Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 

zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 

28.11.2001, S. 67). 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 25/2021 

(2021/0068(COD)) einfügen. 
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(9) Gemäß den Artikeln 19, 20 und 21 des Übereinkommens zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten 

der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 

Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 

Grenzen7 können sich die unter diese Bestimmungen fallenden Drittstaatsangehörigen im 

Hoheitsgebiet der ▌Mitgliedstaaten frei bewegen.  

(10) Unbeschadet der in der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 

Rates8 vorgesehenen gemeinsamen Regeln bezüglich des Überschreitens der 

Binnengrenzen durch Personen und zwecks Erleichterung der Reisen von zu solchen 

Reisen berechtigten Drittstaatsangehörigen ▌innerhalb des Hoheitsgebiets der 

Mitgliedstaaten ▌sollte der durch die Verordnung (EU) 2021/... geschaffene Rahmen für 

die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler COVID-19-Impfungen und 

Tests sowie Genesung von einer COVID-19-Infektion-Zertifikate auch für 

Drittstaatsangehörige gelten, die nicht bereits unter die genannte Verordnung fallen, sofern 

sie sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten oder dort wohnen und 

im Einklang mit dem Unionsrecht zu Reisen in andere Mitgliedstaaten berechtigt sind. 

                                                 
7 ABl. L 239 vom 22.9.200, S. 19. 
8  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 

über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 

(Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 25/2021 

(2021/0068(COD)) einfügen. 
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(11) Mit dieser Verordnung soll die Anwendung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 

der Nichtdiskriminierung im Hinblick auf Reisebeschränkungen während der COVID-

19-Pandemie erleichtert werden und wird zugleich ein hohes Niveau des Schutzes der 

öffentlichen Gesundheit angestrebt Sie sollte nicht so verstanden werden, als würden 

durch sie ▌Beschränkungen der Freizügigkeit oder Beschränkungen anderer Grundrechte 

als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie erleichtert oder gefördert. Darüber hinaus kann 

die Notwendigkeit einer Überprüfung der durch die Verordnung (EU) 2021/... 

eingeführten Zertifikate an sich nicht zur Rechtfertigung einer vorübergehenden 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen herangezogen werden. 

Kontrollen an den Binnengrenzen sollten ein letztes Mittel bleiben, vorbehaltlich der 

Sonderbestimmungen der Verordnung (EU) 2016/399.  

(12) Da die vorliegende Verordnung für Drittstaatsangehörige gilt, die sich bereits 

rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten oder dort wohnen, darf sie 

nicht so verstanden werden, als würde durch sie Drittstaatsangehörigen, die in einen 

Mitgliedstaat reisen möchten, das Recht darauf gewährt, von diesem Mitgliedstaat vor 

ihrer Ankunft in seinem Hoheitsgebiet ein digitales COVID-Zertifikat der EU zu 

erhalten. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Impfzertifikate in konsularischen 

Vertretungen auszustellen. 

(13) Der Rat hat am 30. Juni 2020 die Empfehlung (EU) 2020/9129 zur vorübergehenden 

Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Reisen in die Union und zur möglichen 

Aufhebung dieser Beschränkung erlassen. Die vorliegende Verordnung gilt nicht für 

vorübergehende Beschränkungen nicht unbedingt notwendiger Reisen in die Union. 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 25/2021 (2021/0068 

(COD)) einfügen. 
9  Empfehlung (EU) 2020/912 des Rates vom 30. Juni 2020 zur vorübergehenden 

Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Reisen in die EU und die mögliche Aufhebung 

dieser Beschränkung (ABl. L 208 I vom 1.7.2020, S. 1). 



 

 

9507/21   eh/CF/pg 12 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

(14) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über 

die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung 

und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß 

Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese 

Verordnung angenommen hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt.  

(15) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG10 des Rates 

nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 

weder durch sie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Damit die 

Mitgliedstaaten unter den in der Verordnung (EU) 2021/... festgelegten Bedingungen 

COVID-19-Zertifikate anerkennen können, die Irland Drittstaatsangehörigen mit 

rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet zur Erleichterung von 

Reisen innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten ausgestellt hat, sollte Irland 

diesen Drittstaatsangehörigen COVID-19-Zertifikate ausstellen, die den Anforderungen 

des Vertrauensrahmens für das digitale COVID-Zertifikat der EU entsprechen. Irland 

und die anderen Mitgliedstaaten sollten Zertifikate, die unter diese Verordnung 

fallenden Drittstaatsangehörigen ausgestellt wurden, auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit anerkennen. 

                                                 
10  Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 

vom 7.3.2002, S. 20). 
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 25/2021 

(2021/0068(COD)) einfügen. 
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(16) ▌Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt jeweils im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 und 

des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(17) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen 

über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands11 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C 

des Beschlusses 1999/437/EG des Rates12 genannten Bereich gehören.  

                                                 
11 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
12 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 

Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 

dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
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(18) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands13 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 

Rates14 genannten Bereich gehören. 

(19) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands15 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG des 

Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates16 genannten 

Bereich gehören. 

                                                 
13 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
14 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
15 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
16  Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 

über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 

Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. 

L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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(20) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Reiseerleichterung für Drittstaatsangehörige 

mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

während der COVID-19-Pandemie mithilfe der Festlegung eines Rahmens für die 

Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler COVID-19-Zertifikate über die 

COVID-19- Impfung, ein COVID-19-Testergebniss oder die Genesung einer Person, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen 

des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen 

ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(21) Angesichts der Dringlichkeit der Lage im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft treten.  

(22) Der Europäische Datenschutzbeauftragte und der Europäische Datenschutzausschuss 

wurden gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 

und des Rates17 angehört und haben am 31. März 2021 eine gemeinsame Stellungnahme 

abgegeben18, 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 

Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
18  ABl. C … vom …, S. … 
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Artikel 1 

Die Mitgliedstaaten wenden die Vorschriften der Verordnung (EU) 2021/… auf diejenigen 

Drittstaatsangehörigen an, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sich 

jedoch in ihrem Hoheitsgebiet rechtmäßig aufhalten oder ihren Wohnsitz haben und gemäß 

Unionsrecht zu Reisen in andere Mitgliedstaaten berechtigt sind. 

Artikel 2 

Sofern Irland dem Rat und der Kommission mitgeteilt hat, dass es die in Artikel 3 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2021/…+ genannten Zertifikate anerkennt, die von den Mitgliedstaaten für 

unter die vorliegende Verordnung fallende Personen ausgestellt wurden, erkennen die 

Mitgliedstaaten unter den Bedingungen der Verordnung (EU) 2021/... COVID-19-Zertifikate an, 

die von Irland für Drittstaatsangehörige, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei reisen 

dürfen, in einem Format ausgestellt wurden, das den Anforderungen des durch die Verordnung 

(EU) 2021/…+ errichteten Vertrauensrahmens für das digitale COVID-Zertifikat der EU 

entspricht. 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 25/2021 (2021/0068(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
+ Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 25/2021 (2021/0068(COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am ▌Tag ▌ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Sie gilt vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

„Die Kommission teilt die Auffassung, dass erschwingliche und zugängliche COVID-19-Impfstoffe 

und Tests für SARS-CoV-2-Infektionen für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie von 

entscheidender Bedeutung sind. Da bei Inkrafttreten der Verordnungen [...] und [...] des 

Europäischen Parlaments und des Rates nicht die gesamte Bevölkerung geimpft sein wird, ist der 

Zugang zu erschwinglichen und weithin verfügbaren Testmöglichkeiten wichtig, um die 

Freizügigkeit und Mobilität in Europa zu erleichtern. 

 

Um die Testkapazitäten der Mitgliedstaaten zu unterstützen, hat die Kommission bereits Mittel aus 

dem Soforthilfeinstrument für den Erwerb von Antigen-Schnelltests mobilisiert und eine 

gemeinsame Beschaffung für mehr als eine halbe Milliarde Antigen-Schnelltests eingeleitet. Der 

Internationale Verband des Roten Kreuzes unterstützt die Mitgliedstaaten ebenfalls beim Ausbau 

der Testkapazitäten und erhält für diese Maßnahmen Mittel aus dem Soforthilfeinstrument. 

 

Die Kommission verpflichtet sich, zusätzliche Mittel in Höhe von 100 Mio. EUR aus dem 

Soforthilfeinstrument für den Erwerb von Tests auf SARS-CoV-2-Infektionen, die für die 

Ausstellung eines Testzertifikats nach der Verordnung [..] infragekommen, bereitzustellen, um die 

Verfügbarkeit erschwinglicher Tests zu unterstützen, insbesondere für Personen, die täglich oder 

häufig eine Grenze überqueren, um zur Arbeit oder zur Schule zu gelangen, enge Verwandte zu 

besuchen, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen oder sich um Angehörige zu 

kümmern. Erforderlichenfalls könnten – vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Haushaltsbehörde – zusätzliche Mittel über 100 Mio. EUR hinaus mobilisiert werden.“ 

 

 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummern der Verordnungen, die Gegenstand von COD 2021/0068 und COD 

2021/0071 sind, einfügen. 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung, die Gegenstand von COD 2021/0068 ist, einfügen. 
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